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Brunnenstraße

- abgestimmte Gemeinschaftsmaßnahme zwischen 

Landesbetrieb Straßenwesen und Stadt Eberswalde

- Grundlage ist Maßnahme L17 - RNK Eberswalde

- Umsetzung gemäß verkehrsrechtlicher 

Anordnung

- Schutzstreifen 1,50 m Breite bei einer 

verbleibenden Fahrbahnbreite von 5,30m – 5,50m 

Schwappachweg

Brunnenstraße
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Brunnenstraße

- Schutzstreifen in 1,50m Breite

- Gehweg und Radfahrer frei
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Querung für Fußgänger?

Fußgängerüberwege (Zebrastreifen)?

• Für die Ausweisung von Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) sind entsprechend §

26 Straßenverkehrsordnung (Verwaltungsvorschrift) gewisse Anforderungen 

notwendig: 

• an Fußgängerüberwegen müssen notwendige Sichtbeziehungen vorhanden sein

• die Sichtweite von und auf die Wartefläche der Fußgänger bei 30 km/h muss 

mindestens 30 m betragen. 

• Fußgängerüberwege dürfen nicht auf bevorrechtigten Straßen an Kreuzungen und 

Einmündungen mit abknickender Vorfahrt angelegt werden

• Diese Anforderungen sind in der Lessingstraße / Brunnenstraße aufgrund der 

vorhandenen örtlichen Situation mit der 90 Grad Kurve und der Straße mit 

abknickender Vorfahrt nicht gegeben. Aus diesen Gründen kann dort ein 

Fußgängerüberweg nicht angeordnet werden. 

 kein Fußgängerüberweg möglich!

Prüfung einer Schutzanlage für Fußgänger („Bedarfs-LSA“ oder 
Komplettsignalisierung des Knotenpunktes) 

 externer Gutachter 


